
         
 

Öffentliche Bekanntmachung 

3. Satzung zur Änderung der Satzung 

für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Reute 

(Feuerwehrsatzung, FwS.) vom 08. Juli 2010 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. den §§ 

6 Abs. 3 S.1 und Abs. 4 S. 2, 7 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 und 18 a des 

Feuerwehrgesetzes, in der geänderten Fassung vom 10.11.2009 (GBl. S. 633) hat der 

Gemeinderat der Gemeinde Reute am 08. Juli 2010 folgende Satzung beschlossen: 

 

Art. 1 
 
§ 12 Abs. 1 der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Reute 

(Feuerwehrsatzung, FwS) vom 12. Juli 1990 erhält folgende Fassung: 

 

 

§ 12 
Schriftführer, Kassenverwalter, Gerätewart 

 
(1) Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden von der Hauptversammlung auf 

fünf Jahre gewählt. Der Gerätewart wird vom Feuerwehrkommandanten nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses im Einvernehmen mit dem Bürgermeister 
eingesetzt und abberufen.  
 
Scheidet der Schriftführer oder der Kassenverwalter vor Ende der fünfjährigen 
Amtszeit aus, kann der Feuerwehrkommandant aus der Mitte der aktiven 
Feuerwehrmitglieder einen kommissarischen Schriftführer oder Kassenverwalter 
bestimmen. In der nächsten regulären Hauptversammlung wird ein neuer 
Schriftführer oder Kassenverwalter gewählt. Dessen Amtszeit verkürzt sich auf 
das Ende der regulären, fünfjährigen Amtszeit nach Satz 1. 

 

Art. 2  
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Reute, 08. Juli 2010 
 
 
 
Michael Schlegel 
Bürgermeister 



 

 

 

 

 

Hinweis: 

 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen der Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
 
 
Reute, 08. Juli 2010 
 
 
 
Michael Schlegel 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


